
 

 

 
 

 
 
 

+++ Notzeit für Wildtiere festgestellt +++ Fütterung von Wildtieren 

erlaubt 

 

Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse hat die Untere Jagdbehörde des 

Landkreises Mansfeld-Südharz jetzt die Notzeit für Wildtiere festgestellt. Das bedeutet, 

dass Revierinhaber jetzt Futterstellen einrichten können, um das Wild in Wald und Flur 

zu füttern.  

Hintergrund ist, dass das aktuelle Winterwetter laut Prognosen weiter anhalten soll und 

die Tiere so bei der Nahrungssuche unterstützt werden sollen. Die Feststellung der 

Notzeit gemäß dem Landesjagdgesetz erfolgt im Einvernehmen mit dem 

Kreisjägermeister und dem Jagdbeirat und gilt ab sofort.  

Die Notzeit gilt bis auf Widerruf und betrifft den gesamten Landkreis und alle Wildarten. 

Gefüttert werden darf mit Heu, Grassilage, heimischen Baumfrüchten und Hackfrüchten 

wie Rüben oder Kartoffeln.  
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